Antrag auf Prüfung der Einrichtung einer Gentechnikfreien Region auf freiwilliger Basis durch die Bauern in [Mustergemeinde]
Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Die [Mustergemeinde] wendet sich an alle auf ihrer Gemarkung wirtschaftenden Landwirte und an die Verpächter von landwirtschaftlichen Flächen auf ihrer Gemarkung mit dem Ziel, die Einrichtung einer freiwillig vereinbarten Gentechnikfreien Region zu prüfen. Zu diesem Zweck wird sie am X.Y. 200X eine Veranstaltung zum Informationsaustausch anbieten.

Begründung:

Am 1. April 2008 ist das novellierte Gentechnikgesetz in Kraft getreten. Mit ihm hat die Bundesregierung eine Grundsatzentscheidung zugunsten der Agro-Gentechnik getroffen. Das Gesetz erleichtert es Landwirten, die Gentechnik zu nutzen. Es senkt das Schutzniveau für Landwirte, die sie ablehnen. Bleibt es unverändert,  wird es mittelfristig dazu führen, dass Bauern und Verbraucher das verlieren, was bisher eine Selbstverständlichkeit ist: gentechnikfrei zu produzieren und zu essen.
Der Abstand eines Feldes mit Gentech-Mais zu konventionell bewirtschafteten Feldern beträgt nur 150 Meter, zu biologisch bewirtschafteten 300 Meter. Sowohl 150 als auch 300 Meter Abstand werden regelmäßig und dauerhaft zur Kontamination des normalen Maises führen. Damit ist das Schutzgut gentechnikfreie Landwirtschaft passé. Abstände zu Saatgutproduktionsflächen und zu Schutzgebieten sind gar nicht geregelt. 

Über private Absprachen kann das Gesetz ausgehebelt werden. Bauern, die Gentech-Pflanzen anbauen, können sich mit ihren Nachbarn darauf verständigen, nichts gegen gentechnische Verunreinigungen zu unternehmen, z. B. keine Mindestabstände einzuhalten und auf eine Reinigung gemeinsam genutzter Maschinen zu verzichten. Betroffen davon sind auch Dritte: Bauern aus der unmittelbaren oder mittelbaren Nachbarschaft und möglicherweise auch Lebensmittelverarbeiter und -händler, die die Ernten und die daraus gewonnenen Produkte kaufen. Über die privaten Absprachen ist einer flächendeckenden, unkontrollierbaren Verbreitung von gentechnisch veränderten Organismen Tür und Tor geöffnet.
Ob es jedoch in Deutschland zu einem großflächigen Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen kommt, hängt von zwei Faktoren ab: der Bereitschaft der Bauern, transgenes Saatgut auszubringen und der Bereitschaft der Konsumenten, gentechnisch veränderte Lebensmittel zu kaufen. 

Die weit überwiegende Mehrheit der deutschen und europäischen VerbraucherInnen sieht in den Gentech-Pflanzen keinen Nutzen, der es rechtfertigt, die menschliche Gesundheit und die Vielfalt in der Natur den Risiken der Agro-Gentechnik auszusetzen. Vier von fünf Bürgerinnen und Bürger lehnen den Einsatz der Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion ab. Da gleichzeitig kein Verbraucher fordert, gentechnisch veränderte Nahrungsmittel angeboten zu bekommen, will auch der überwiegende Teil der Lebensmittelverarbeiter und -händler gentechnikfreie Rohstoffe haben. 

Zurzeit befindet sich die europäische Landwirtschaft in einer außerordentlich günstigen Marktposition: Sie kann die Nachfrage nach garantiert gentechnikfreien Produkten bedienen – und das nicht nur für den EU-Binnenmarkt mit 495 Millionen Verbrauchern, sondern auch für den asiatischen und den US-Markt. Damit verfügt sie gegenüber den Hauptanbauländern von Gentech-Pflanzen über einen Wettbewerbsvorteil, den sie sich unbedingt bewahren sollte. Denn in den USA, Kanada und Argentinien ist der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen bereits so weit fortgeschritten, dass es dort wegen der vielfältigen Vermischungswege – Pollenflug in der Natur, Vermengung bei Aussaat und Ernte, bei Lagerung, Transport und Verarbeitung – beinahe unmöglich geworden ist, gentechnikfreie Produkte herzustellen. Die Folge: Für die Landwirte dieser Länder haben sich wichtige Märkte verschlossen – Märkte, auf denen unsere heimischen Bauern nun exklusive Chancen genießen. 

Sollte es in Deutschland zum großflächigen kommerziellen Anbau von Gentech-Pflanzen kommen, dann ist auch bei uns eine flächendeckende gentechnische Kontamination von konventioneller und ökologischer Landwirtschaft zu befürchten. Besonders betroffen wären diejenigen Bundesländer, in denen Landwirtschaft auf kleinstrukturierten Flächen betrieben wird. Eine Wahlfreiheit für Landwirte und Verbraucher wäre damit nicht mehr gegeben. 

Ein einfacher Weg, die Ernten vor gentechnischer Verunreinigung zu schützen, ist die Einrichtung möglichst großräumiger Gentechnikfreier Regionen. Rechtlich ist dies möglich auf der Basis freiwilliger Vereinbarungen, die die Bauern miteinander abschließen. Vorreiter waren hier elf konventionell und vier biologisch wirtschaftende Bauern, die sich in Mecklenburg-Vorpommern mit Unterstützung des Deutschen Bauernverbandes im November 2003 zur Gentechnikfreien Region „Warbel-Recknitz“ zusammengeschlossen haben. Doch nicht nur Bauern haben einen Nutzen von Gentechnikfreien Regionen, sondern auch die Verpächter landwirtschaftlicher Flächen. Denn der Wert des Bodens kann vermindert werden, wenn dort verbleibende Gentech-Samen eine Umstellung auf gentechnikfreie Produktion über Jahre unmöglich machen. Auch deshalb haben fast alle evangelischen Landeskirchen auf ihren Flächen ein Verbot des Anbaus von Gentech-Pflanzen empfohlen.

Da solche Vereinbarungen gleichermaßen im wirtschaftlichen Interesse von Landwirten und Verpächtern sind und obendrein zeitlich befristet werden können, sollte es auch bei uns möglich sein, einen entsprechenden Konsens zwischen den Betroffenen herzustellen. 

Ende 2003 veröffentlichte Untersuchungsergebnisse aus England zeigen einen dramatischen Rückgang von Insekten- und Vogelpopulationen durch den Einsatz von Totalherbiziden in den Gentech-Kulturen. Es liegt deshalb nicht nur im Interesse der Bauern, sondern der Öffentlichkeit insgesamt, solche Technologien zu vermeiden.

Folgende Gesichtspunkte sprechen dafür, die Einrichtung einer Gentechnikfreien Region zu prüfen:

· Vermarktungsprobleme für Landwirte, die ihren Abnehmern zur Lieferung gentechnikfreier Ware verpflichtet sind, können verhindert werden

· dem zu erwartenden Vertrauensverlust beim Verbraucher (besonders bedeutsam bei Direkt- oder regionaler Vermarktung) kann entgegengewirkt werden

· unübersehbare Kosten, die durch die Agro-Gentechnik auf die gentechnikfrei wirtschaftenden Landwirte zukommen, können vermieden werden (für Tests auf gentechnische Verunreinigungen, Maschinenreinigung, Warenstromtrennung etc.)

· bestehende Märkte können erhalten werden

· die bäuerliche Unabhängigkeit gegenüber den Saatgutfirmen bleibt erhalten

· Konflikte zwischen Nachbarn zu Haftungsfragen können vermieden werden

· unnötige Risiken für Mensch und Natur werden vermieden

